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Lage  
 
Munzingen ist ein ländlich geprägter Ortsteil von Freiburg mit ca. 2.700 Einwohnern. 
Belegt durch steinzeitliche Funde an den Hängen des Tunibergs, gehört es zu den am 
längsten besiedelten Orten des Breisgaus. Seit 1973 ist die früher selbständige Ge-
meinde ein Stadtteil von Freiburg. Munzingen ist am östlichen Rande des Tunibergs 
gelegen und landschaftlich sehr reizvoll. Sehenswürdigkeiten wie das Schloss, ein noch 
erhaltener Turm eines zerstörten Wasserschlosses, die St. Erentrudiskapelle sowie die 
Kirche St. Stephan machen den Charme der Ortschaft aus. Munzingen ist überregional 
als bedeutendes Wein- und Spargelanbaugebiet bekannt. Die idyllische Landschaft lädt 
ein zu Spaziergängen entlang der Reben am Tuniberg. 
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Infrastruktur 
 
 
Munzingen ist an das öffentliche Nahverkehrsnetz der Stadt Freiburg angeschlossen 
(zwei Buslinien verbinden die Ortschaft mit dem Stadtgebiet Freiburg). Die nahegele-
gene Autobahn A 5 ist für Sie über die Anschlussstellen Freiburg-Süd oder Bad Krozin-
gen zu erreichen. Versorgungseinrichtungen wie Kindergarten, Grund- und Hauptschu-
le, Apotheke und Arztpraxen sowie Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Ort. Ver-
schiedene Sportvereine und weitere soziale und kirchliche Einrichtungen für Jung und 
Alt sind in Munzingen vorhanden.  
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Bebaubarkeit der Grundstücke 
 
 
Am östlichen Ortsrand von Munzingen liegt das neue Wohnbaugebiet „Hinterm Weiher 
III“. Es schließt direkt an die bereits vorhandene Bebauung an und ist zum Norden, Os-
ten und Westen hin von landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben. Nachfolgend sind 
für Sie auszugsweise Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 6-137 „Hinterm Weiher 
III“ aufgeführt: 
 
 

�� Es handelt sich um ein allgemeines Wohngebiet.  

�� Auf den zu vergebenden städtischen Baugrundstücken sind Doppelhäuser zu er-

richten. Auf diesen Grundstücken ist jeweils per Baulast die Errichtung einer 

Doppelhaushälfte mit Grenzbebauung festgelegt. 

�� Die Grundflächenzahl beträgt 0,4. 

�� Die Traufhöhe beträgt 6,50 m inklusive Sockelhöhe von maximal 0,40 m. 

�� Die maximale Gebäudehöhe beträgt 11,00 m. 

�� Es sind maximal zwei Wohneinheiten pro Grundstück möglich. 

�� Als Dachform ist ein Satteldach mit einer Neigung zwischen 32° und 35° vorge-

schrieben.  

�� An sämtlichen Hausfronten an denen ein Beurteilungspegel von mehr als 50db 

(A) in der Nacht erwartet werden, sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen 

an den Außenbauteilen der zu errichtenden Gebäuden vorzunehmen (z.B. 

Schallschutzfenster, gedämmte Lüftungseinrichtungen). 

�� An den zu errichtenden Gebäuden sind bauliche Maßnahmen für den Einsatz 

erneuerbarer Energien (insbesondere Solarenergie) vorzusehen. Weiter soll ü-

berprüft werden, ob eine dachintegrierte Solarstromanlage möglich ist bzw. pri-

vate Solarstrominvestoren die Dachfläche auf eigene Kosten nutzen möchten. 

�� Das Oberflächenwasser der einzelnen Baugrundstücke ist auf den Baugrund-

stücken oberflächig (Gräben) in eine zentrale Versickerungsfläche abzuleiten. 

 

Wir empfehlen Ihnen vor Abgabe eines Kaufangebots den kompletten Bebauungsplan 
Nr. 6-137, „Hinterm Weiher III“ mit textlichen Festsetzungen beim Beratungszentrum 
Bauen (BZB), Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg (Öffnungszeiten Mo, Di, Mi und Fr 
von 8-12 Uhr und Do von 8-18 Uhr) einzusehen. 
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr.6-137, „Hinterm Weiher III“ 

 



 

-  - 
 
5

Beschreibung der Grundstücke  
 
 
Sie erreichen das Baugebiet über die bereits vorhandene Stichstraße Hinterm Weiher. 
Die innere Erschließung erfolgt als verkehrsberuhigte Zone mit öffentlichen Parkplät-
zen. Südwestlich des Baugebiets entsteht ein Fuß- und Radweg, der das Baugebiet mit 
dem bereits vorhandenen Wohngebiet vernetzt. Im Bebauungsplangebiet bietet Ihnen 
die Stadt 8 unbebaute Baugrundstücke zum Verkauf an: 
 

 Ausblick nach Norden Ausblick nach Osten 
 
 
 
 

Flst. Nr.  Straße Fläche Bebauung 

6281/1 Munzinger Schlattweg 229 m² Doppelhaushälfte  

6281/8 Munzinger Schlattweg 230 m² Doppelhaushälfte  

6281/10 Munzinger Schlattweg 336 m² Doppelhaushälft e 

6281/11 Munzinger Schlattweg 391 m² Doppelhaushälft e 

6283/1 Munzinger Schlattweg 371 m² Doppelhaushälfte  

6283/2 Am Mättlegraben 396 m² Doppelhaushälfte 

6283/8 Munzinger Schlattweg 293 m² Doppelhaushälfte  

6283/9 Am Mättlegraben 278 m² Doppelhaushälfte 
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Grundstückslageplan (die zu vergebenden städtischen Grundstücke sind grün markiert) 
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Besonderheiten der Grundstücke 
 
 
· Hausanschlüsse (Schmutzwasser) 

In die jeweiligen Baugrundstücke sind im Wege der Erschließungsmaßnahmen  
Schmutzwasserhausanschlüsse verlegt worden. Die Kosten dafür sind von Ihnen 
als Käufer/Käuferin zu tragen bzw. erstatten.  
 
 

· Pflanzgebot 
Auf den Grundstücken Flst. Nr. 6283/2, 6283/8 und 6283/9 besteht jeweils die 
Verpflichtung zur Anpflanzung einer Hecke als Abgrenzung zum öffentlichen 
Straßenbereich.  
 
 

�� Boden 
Schädliche Bodenveränderungen sind auf den Baugrundstücken keine zu erwar-
ten. Sollte dies wider Erwarten der Fall sein, erstattet Ihnen die Stadt Freiburg 
bei Belastungen ab Klassifizierung LAGA Z 2 und/oder größer die reinen Entsor-
gungsmehrkosten (ohne Kosten für Lösen, Laden, Transport), die eine fachge-
rechte Entsorgung erfordern. Entsprechende Regelungen, insbesondere die 
hierzu vorzulegenden Nachweise werden im Kaufvertrag berücksichtigt. 
 

 
· Versickerung des Oberflächenwassers 

Das auf den einzelnen Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser ist ober-
irdisch in die in der Straße verlaufende Entwässerungsrinne einzuleiten. Diese 
leitet das Wasser in die im Osten des Baugebiets gelegene öffentliche Grünflä-
che. 
 
Die Entwässerungsrinne für die Privatgrundstücke Flst. Nr. 6283/1 und 6283/8 
wurde im Wege der Gesamterschließung errichtet. Die auf diesen Baugrundstü-
cken liegende Rinnenfläche wird zum Betrieb und zur Unterhaltung an die betref-
fenden Grundstückseigentümer übereignet. Zur Sicherung des Rechts zur Über-
leitung von Niederschlagswasser sind diese Grundstücke mit einer Grunddienst-
barkeit belastet. 
 
Die Kosten für die öffentlichen Entwässerungsrinnen in der Straße und die Kos-
ten für die Entwässerungsrinne auf den Privatgrundstücken Flst. Nr.  6283/1 und 
6283/8 sind im Kanalbeitrag enthalten. Hierfür fallen für Sie als Käufer/Käuferin 
keine gesonderten Kosten an. 
 
Die übrigen oberirdischen Entwässerungsrinnen auf den einzelnen Baugrundstü-
cken sind von den jeweiligen Grundstückseigentümern auf eigene Kosten zu er-
richten. 
 
Bei Fragen zum Entwässerungskonzept, wenden Sie sich bitte an die badenova 
AG & Co. KG, Herrn Thöns, Tel. 279-2181, Tullastraße 61, 79108 Freiburg. 
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Ausschnitt aus dem Entwässerungsplan der badenova GmbH & Co. KG 
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Kaufbedingungen 
 
 

· Der mit Ihnen abzuschließende Kaufvertrag ist innerhalb von sechs Wochen 
nach der Vergabeentscheidung der Stadt notariell zu beurkunden. 

 
· Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach Beurkundung des Kaufvertra-

ges zur Zahlung fällig.  
 

· Sämtliche Kosten für die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages, dessen 
Vollzug im Grundbuch sowie die Grunderwerbssteuer sind von Ihnen als Käu-
fer/Käuferin zu tragen. 

 
· Das Grundstück geht auf Sie als Käufer/Käuferin über, wie es steht und liegt. Die 

Stadt haftet über die bereits unter „Besonderheiten der Grundstücke“ genannten 
Bodenveränderungen hinaus nicht für verborgene Mängel. Sie bestätigt Ihnen, 
dass ihr solche Mängel nicht bekannt sind. 

 
· Sie sind als Käufer/Käuferin dazu verpflichtet, das betreffende Grundstück unter 

Beachtung aller öffentlich rechtlichen Vorschriften, insbesondere des geltenden 
amtlichen Bebauungsplans zu bebauen. 

 
· Als Käufer/Käuferin sind Sie dazu verpflichtet, das Wohngebäude auf dem jewei-

ligen Grundstück innerhalb von zwei Jahren nach Besitzübergang bezugsfertig 
zu errichten. 

 
· Das Grundstück darf in unbebautem Zustand bzw. vor Bezugsfertigkeit des  zu 

errichtenden Wohngebäudes nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Stadt Freiburg i.Br. im Ganzen oder in Teilen entgeltlich oder unentgeltlich ver-
äußert werden. Dies gilt auch für die Bestellung eines Erbbaurechts.  

 
· Das Gebäude ist von Ihnen mindestens als Freiburger Effizienzhaus 40 zu er-

richten. Die vertragliche Verpflichtung, die Anleitung zur Umsetzung des energe-
tischen Standards sowie das Nachweisformular sind als Anlage 1 a bis c beige-
fügt. 

 
· Der Erschließungs- und Kanalbeitrag und die Kosten für erforderliche ökologi-

sche Ausgleichsmaßnahmen sind mit dem Kaufpreis abgegolten 
 

· Die Kosten für die Hausanschlüsse und alle sonstigen Kosten für Ver- und Ent-
sorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser Telefon usw.) sind zusätzlich zum 
Kaufpreis von Ihnen als Käufer/Käuferin zu tragen bzw. zu erstatten. 
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Abgabe Ihres Kaufangebots 
 
 

· Wir bitten Sie, Ihr Kaufangebot mit dem beigefügten Vordruck (Anlage 2) ab-
zugeben. Der Vordruck ist in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk 
„Ausschreibung Hinterm Weiher III“ an die Stadt Freiburg, Amt für Liegenschaf-
ten und Wohnungswesen, Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg zu senden. 

 
· Eine etwaige Vermittlungstätigkeit wird von der Stadt Freiburg nicht honoriert. 

 
· Die Angebote werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen nach 

Ablauf der Angebotsfrist ohne Beteiligung der Bieter geöffnet.  
 

· Die Stadt behält sich die volle Entscheidungsfreiheit vor, ob, an wen und zu wel-
chen Bedingungen die Grundstücke veräußert werden. Entsprechen die einge-
gangenen Angebote nicht den Preisvorstellungen der Stadt, bleibt es ihr vorbe-
halten, die Grundstücke erneut zum Verkauf auszuschreiben. 

 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin beim Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen Fahnen-
bergplatz 4, 79098 Freiburg ist: 
 
 
Frau Christine Gaiser 
Tel: 0761/201-5362 
E-mail: christine.gaiser@stadt.freiburg.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

�� Vertragsregelung, Anleitung und Nachweisblatt Freiburger Effizienzhaus 40 
�� Vordruck „Kaufangebot“ 
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Alle Angaben und Darstellungen in diesem Exposé wur den mit großer Sorgfalt zusammengestellt. 
Sie stellen lediglich Auszüge und einen Überblick m it dem Stand Oktober 2011 dar. Sie beruhen zu 
einem erheblichen Teil auf Angaben und Darstellunge n Dritter. Insoweit besteht keinerlei Haftung 
der Stadt für Irrtümer oder Fehler Dritter. Sämtlic he Angaben und Darstellungen in diesem Exposé 
sind unverbindlich. Rechtlich relevante Erwartungen  über die Beschaffenheit bzw. den Zustand 
der Verkaufssache können hieraus nicht hergeleitet werden. Die Haftung der Stadt für Mängel er-
gibt sich ausschließlich aus den späteren vertragli chen Vereinbarungen und nicht aus den Anga-
ben in diesem Exposé. Die Stadt behält sich Änderun gen der vertraglichen Vereinbarungen ge-
genüber den Angaben im Exposé ausdrücklich vor. Aus  dem Exposé kann zudem keinerlei An-
spruch auf Verkauf der Baugrundstücke mit den in de m Exposé genannten Merkmalen und Anga-
ben abgeleitet werden.  
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 Anlage 1a 

Immissionsschutzbindungen 
 Freiburger Effizienzhaus 40  

 
(1) Der Käufer verpflichtet sich, das zu errichtende Wohngebäude als Freiburger Effi-

zienzhaus 40 zu erstellen. Grundlage des rechnerischen Nachweises ist die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV2009). Die in der EnEV angegebenen Höchstwerte 
des spezifischen Transmissionswärmeverlusts und des Jahres-
Primärenergiebedarfs sind gemäß der Anleitung zur Umsetzung der vertraglichen 
Verpflichtung zu begrenzen, d.h. die sich aus dieser Anleitung ergebenden maxi-
malen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Die vorgenannte Anleitung ist 
dieser Urkunde als Anlage 1b als wesentlicher Vertragsbestandteil beigefügt.  

 

(2) Der rechnerische Nachweis gemäß Absatz 1 ist von einem Planverfasser oder 
Sachverständigen nach § 43 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) zu 
erstellen und vor Baubeginn dem Baurechtsamt der Stadt vorzulegen. 

 

(3) Die Überprüfung der Bauausführung auf Übereinstimmung mit dem rechnerischen 
Nachweis hat durch den Planverfasser oder Sachverständigen gemäß Absatz 2 zu 
erfolgen. Änderungen der Bauausführung dürfen nicht zu einer Überschreitung der 
Grenzwerte des Freiburger Effizienzhauses 40 führen. Unverzüglich nach Fertig-
stellung der baulichen Anlage ist dem Baurechtsamt der Stadt vom oben genann-
ten Planverfasser oder Sachverständigen der Energiebedarfsausweis und die Be-
scheinigung der Kontrolle der Bauausführung gemäß EnEV-
Durchführungsverordnung Baden-Württemberg sowie gegebenenfalls ein modifi-
zierter rechnerischer Nachweis vorzulegen. Der Nachweis des Freiburger Effizienz-
hauses 40 ist auf einem gesonderten Formular zu bestätigen. Das Nachweisformu-
lar ist dieser Urkunde als Anlage 1c als Vertragsbestandteil beigefügt. 

 

(4) Die Stadt behält sich vor, jederzeit Überprüfungen der rechnerischen Nachweise 
und der Bauausführung durchzuführen. Sollten bei der Überprüfung der Bauausfüh-
rung Abweichungen zum rechnerischen Nachweis festgestellt werden, wird die 
Stadt eine entsprechende Nachbesserung verlangen. Sofern eine Nachbesserung 
nicht erfolgen kann, zahlt der Käufer an die Stadt eine Vertragsstrafe bis zu 10,00 
EUR je m² Wohn-/Nutzfläche für jede kWh pro m², um die der in Absatz 1 festge-
legte Jahres-Primärenergiebedarf bzw. bis zu 10 EUR je m² Wohn-/Nutzfläche für 
jede 0,01 W/(m²K), um die der spezifische Transmissionsverlust überschritten wird, 
soweit die Überschreitung von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen (u.a. der beauf-
tragte Planer bzw. Sachverständiger) zu vertreten ist. Die beiden im vorhergehen-
den Satz genannten Berechnungen sind alternativ vorzunehmen; der Käufer schul-
det als Vertragsstrafe sodann den höheren der beiden errechneten Beträge, nicht 
aber beide Beträge kumuliert (bzw. addiert). 

 

(5) Die Kosten für die Tätigkeit des oben genannten Planverfassers oder Sachverstän-
digen trägt der Käufer. Die Kosten der in Absatz 4 genannten Überprüfung trägt der 
Käufer in den Fällen, in denen die festgelegten Grenzwerte des Freiburger Effi-
zienzhauses 40 überschritten sind. 

 

(6) Der Käufer verpflichtet sich, im Falle der Weiterveräußerung des Kaufgrundstückes 
diese Regelung uneingeschränkt auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. 
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Anleitung                                            Anlage 1b 
zur Umsetzung der im Kauf- bzw. Erbbaurechtsvertrag  

über ein Baugrundstück der Stadt Freiburg i. Br. 
enthaltenen Verpflichtung zur Einhaltung des 

Freiburger Effizienzhauses 40 
 
�Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT’ darf maximal 70 % des im Referenzgebäu-
deverfahren nach der Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV2009) berechneten Wertes betra-
gen. Die Anlage 1 der Tabelle 2 der EnEV 2009 darf nicht angewandt werden. 
� 

Der Jahres-Primärenergiebedarf darf maximal 40 % des Grenzwertes nach der EnEV2009 
betragen.  
� 
Im Falle eines Wohngebäudes mit überwiegender Warmwasserbereitung aus elektrischem 
Strom dürfen die Randbedingungen für das Referenzgebäude in Anlage 1, Tabelle 1, Zeile 6 
der EnEV nicht verändert werden. Es gelten alle Randbedingungen der Tabelle 1. 
�Es gelten grundsätzlich die folgenden Primärenergiefaktoren in Anlehnung an die DIN V 
18599-1:2007-02. Abweichend von der DIN werden die Faktoren für Nah-/Fernwärme aus er-
neuerbaren Energien festgelegt. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur zulässig, wenn die 
Berechnungen des Primärenergiefaktors eines unabhängigen Sachverständigen in Abstim-
mung mit der städtischen Energiefachstelle (Umweltschutzamt) vorliegen. 
 
Energieträger  Primärenergiefaktor fP  

(nicht erneuerbarer Anteil) 
Brennstoffe Heizöl EL 1,1 
 Erdgas H 1,1 
 Flüssiggas 1,1 
 Steinkohle 1,1 
 Braunkohle 1,2 
 Holz 0,2 
Nah-/Fernwärme aus KWK fossiler Brennstoff 0,7 
 erneuerbarer Brennstoff 0,7 

bzw. mit rechn. Nachweis belegt 
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken fossiler Brennstoff 1,3 
 erneuerbarer Brennstoff 1,3 

bzw. mit rechn. Nachweis belegt 
Strom Strom-Mix 2,6 
Umweltenergie Solarenergie, Umgebungswär-

me 
0,0 

 

�Bei künftigen neuen Technologien für die Wärmeerzeugung wird im Einzelfall auf Antrag des 
Käufers/Erbbauberechtigten/Planungsbegünstigten in Abstimmung mit der städtischen Energie-
fachstelle (Umweltschutzamt) überprüft, welcher Primärenergiefaktor fP angewandt wird. 
Der Einbau einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Effizienz > 75% ist 
verpflichtend. Die Luftdichtigkeit muss anhand eines Blower-Door-Tests nachgewiesen werden 
und einen maximalen Wert von n50 <= 0,60 1/h erreichen. �Eine Qualitätssicherung wird ge-
nerell als zusätzliche Maßnahme empfohlen. Weiterhin gilt Folgendes: 
 
- Durchführung der Qualitätssicherung nach den Vorgaben der EnEV-
Durchführungsverordnung Baden-Württemberg durch einen Planverfasser nach § 43 LBO oder 
Sachverständigen nach § 43 Absatz 2 LBO Baden-Württemberg mit Ausstellung des Energie-
bedarfsausweises und der Bescheinigung der Kontrolle der Bauausführung Energie sparender 
Maßnahmen. 
 

- Überprüfung der Qualitätssicherung durch einen von der Stadt Freiburg i. Br. beauftragten 
Gutachter durch Stichproben.



 

 

 
 

Nachweis über die Einhaltung des  
Freiburger Effizienzhaus Standard                                        Anlage 1c 
 
 

An die  
Stadt Freiburg        
79098 Freiburg 

 

I. Antragsteller/Antragstellerin 
Name, Vorname 
 
 
Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ, Ort 
 

Email  
 

Telefon (tagsüber) 

Es wird der folgende Standard nachgewiesen: 
Freiburger Effizienzhaus 40 ¨ 
Freiburger Effizienzhaus 60 ¨ 

II. Jahresprimärenergiebedarf Q p 
(1) zulässiger Höchstwert nach EnEV 2009 
(2) berechneter Wert nach EnEV 2009 
(3) berechneter Wert in Prozent des Höchstwertes (2)/(1) 
 

_________kWh/(m²a) 
_________kWh/(m²a) 
_________% 

III. Transmissionswärmeverlust H T' 
(4) zulässiger Höchstwert nach EnEV 2009 (Referenzgebäudewert) 
(5) berechneter Wert nach EnEV 2009 
(6) berechneter Wert in Prozent des Höchstwertes (5)/(4) 
 

_________W/(m²K) 
_________W/(m²K) 
_________% 

Der Antrag bezieht sich auf folgendes Objekt in Freiburg i. Br.  

Strasse, Hausnummer, Flurstücksnummer 

 

 

 

 
   
   __________________________   _______________________________________________ 
        Ort, Datum        Unterschrift  

         mit der Unterschrift wird die Einhaltung des Freiburger Effizienzhaus Standard bestätigt 

Anlagen   
a) Energiebedarfsausweis 
b) detaillierter Wärmebrückennachweis, falls abweichender Wert zu 0,05 W/(m²K) der Be-

rechnung zugrunde liegt 
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Anlage 2 
 

Kaufangebot für das Grundstück/die Grundstücke 
Hinterm Weiher III 

 
 

Hinweis: 
Sofern Sie sich alternativ um mehrere Grundstücke bewerben wollen, geben Sie bitte mit 
dem Kaufangebot jeweils auch Ihre Priorität für das betreffende Grundstück an.  
 
Ich gebe / wir geben gemäß dem Exposé folgendes Kaufangebot ab: 
 
 
 

Priorität  Flst. Nr.  Straße Fläche  Kaufangebot in € 

 6281/1 Munzinger Schlattweg 229 m²  

 6281/8 Munzinger Schlattweg 230 m²  

 6281/10 Munzinger Schlattweg 336 m²  

 6281/11 Munzinger Schlattweg 391 m²  

 6283/1 Munzinger Schlattweg 371 m²  

 6283/2 Am Mättlegraben 396 m²  

 6283/8 Munzinger Schlattweg 293 m²  

 6283/9 Am Mättlegraben 278 m²  
    

 
An dieses Angebot halte ich mich / halten wir uns 6 Monate nach Angebotsabgabe  
gebunden. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns zur Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung von 500,00 EUR an die Stadt Freiburg i.Br., falls ich / wir innerhalb die-
ser Bindefrist von meinem / unserem Angebot zurücktrete / zurücktreten.  
 

 
................................................., den  .................................................................. 
(Ort)      (Datum) 
 
.................................................................................................................................. 
(Name, Vorname, Firma)    
 
.................................................................................................................................. 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
Telefon: …................................  E-mail: …................................................... 
 
.................................................................................................................................. 
(Unterschrift/en) 


